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Zu den sechsten Bayreuther Energierechtstagen der Forschungsstelle für deut-
sches und europäisches Energierecht (FER) fanden sich am 05. und 06. März 
2015 zahlreiche Experten aus Wissenschaft und Praxis in der rechts- und wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth ein, um über die 
»Energieversorgung in Zeiten der Energiewende« zu diskutieren.

Nach wie vor beherrscht die sogenannte Energiewende die gesellschaftliche 
Debatte, wobei man schon bei der Zählung der vielen »Wenden« und »Refor-
men« leicht die Übersicht verlieren kann. Während die Politik bei der gesetz-
geberischen Beseitigung ihrer Fehler zunehmend den Marktrealitäten und der 
technischen Entwicklung hinterher zu hinken droht, muss die Energieversor-
gung in Deutschland gleichwohl Tag für Tag aufs Neue gewährleistet werden. 
Planungssicherheit und mittelfristige Prognosen, die für die kostenintensive 
Energiewirtschaft unerlässlich sind, gibt es aber praktisch nicht mehr.

Während der Tagung ist deutlich geworden, dass dem Vertragsrecht – auch 
und gerade – in unsicheren Zeiten eine herausgehobene Rolle zukommt. Das Bür-
gerliche Recht muss eine rechtssichere Vertragsanpassung an sich verändernde 
Marktbedingungen ebenso ermöglichen, wie es für eine angemessene Haftung 
bei Lieferproblemen zu sorgen hat. Neben zahlreichen energierechtlichen Son-
dervorschriften besitzt das Schuldrecht nach wie vor seine Berechtigung, um für 
eine sachgerechte Risikoverteilung zwischen den Vertragsparteien zu sorgen.

Preisanpassungsklauseln und Haftungsfragen sind typischerweise die 
Domäne der Kautelarjuristen – und, wenn es denn zum Streit kommt, auch der 
Richter. Vor allem die europäischen und nationalen Gerichte haben in den letz-
ten rund zwei Jahren so manchen Pflock eingeschlagen, der während der Ta-
gung einer genaueren juristischen Analyse unterworfen worden ist.

Die Politik hat sich zur Umsetzung ihrer sehr ehrgeizigen energie- wie um-
weltpolitischen Ziele unterschiedlicher juristischer wie ökonomischer Instru-
mente bedient, die eine Gemengelage aus staatlicher Marktintervention einer-
seits und Intensivierung des Wettbewerbs andererseits haben entstehen lassen. 
Es ist eine Binsenweisheit, dass im Energierecht die zahllosen regulatorischen 
Vorgaben beachtet werden müssen, die vor allem – aber nicht nur – die er neuer-
baren Energien betreffen. Dabei stellen sich aber zunehmend Fragen nach einer 
hinreichenden Rechtfertigung der Tiefe des staatlichen Eingriffs in die unter-
nehmerische Freiheit.

Vorwort
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Das Energiezivilrecht, der geänderte Verbraucherschutz, aber auch der Ver-
such der Marktintegration der erneuerbaren Energien im Rahmen des sog. EEG 
2.0 werden vor dem Hintergrund der vielfältigen und teilweise tiefgreifenden 
Umgestaltungen beleuchtet. Diese Veränderungen haben höchst unterschied-
liche Ursachen. Teils beruhen sie auf gesetzlichen Reformen, teils auf neuer 
Rechtsprechung. Teilweise haben sich die Marktbedingungen geändert, teil-
weise wandeln sich schlicht die regulatorischen Vorgaben.

Die Beiträge dieses Bandes stellen nicht nur den status quo auf den verschie-
denen Feldern des Energiezivilrechts dar, sie zeigen zugleich auf, welche Verän-
derungen im Bürgerlichen Recht durch die Energiewende hervorgebracht wur-
den. Ferner werden die Versuche des Gesetzgebers kritisch gewürdigt, durch 
regulatorische und marktinterventionistische Eingriffe die Wirkungen der 
Energiewende zu korrigieren.

Das Referat von Prof. Dr. Henning Recknagel über das Thema »Energiezi-
vilrecht in der Energiewende« enthält gleichsam das Leitmotiv für den ersten 
Teil des Tagungsbands. Er nimmt die Entwicklung dieses Rechtsgebiets in den 
Blick und zeigt Entwicklungsperspektiven auf. Zugleich betont er die Funktion 
des Energiezivilrechts als Lenkungsinstrument der Energiewendepolitik und 
als Mechanismus eines zeitgemäßen Verbraucherschutzes.

Dr. Maximilian Elspas beleuchtet in seinem Beitrag die Haftung von Ener-
gieversorgungsunternehmen bei einer Störung der Stromversorgung. Syste-
matisch führt sein Beitrag durch die verschiedenen Anspruchsgrundlagen und 
Fallgruppen. Er arbeitet heraus, dass in vielen Fällen der Letztverbraucher sei-
nen Schaden nicht ersetzt bekommt. Neben der vertragsrechtlichen spielt die 
produkthaftungsrechtliche Seite der Thematik eine nicht unerhebliche Rolle. 
Diese untersucht Prof. Dr. Thomas Klindt, der in seinem Aufsatz rechtsverglei-
chend die Bedeutung des Produkthaftungsrechts in der Energiebranche heraus-
stellt. Frau Prof. Dr. Katharina Uffmann widmet sich dem Dauerbrenner der 
Preisanpassungsklauseln in Energielieferverträgen. Im Zentrum steht dabei na-
turgemäß die Rechtsprechung von EuGH und BGH. Zugleich versucht die Au-
torin die ergänzende Vertragsauslegung als Lösungsinstrument nutzbar zu ma-
chen. Die Besonderheiten der »Preisänderungsklauseln im Fernwärmesektor« 
erarbeitet Dr. Hans-Christoph Thomale in einem gesonderten Beitrag. Dabei 
setzt er sich zum einen intensiv mit den rechtlichen Grundlagen der Belieferung 
mit Fernwärme auseinander. Auf der anderen Seite widmet er sich ausführlich 
den Rechtsfolgen unwirksamer Preisänderungsklauseln in Wärmelieferverträ-
gen. Hierbei geht er insbesondere mit der aktuellen Rechtsprechung des BGH 
kritisch ins Gericht.

Der zweite Teil des Tagungsbandes widmet sich aktuellen Problemen der Re-
gulierung der Energiemärkte. Der Aufsatz von Prof. Dr. Markus Möstl geht 
»Rechtsfragen der Kraftwerksregulierung« nach. Naturgemäß stehen dabei ver-
fassungsrechtliche Themenstellungen im Zentrum der Betrachtung, wobei der 

Vorwort



VII

Verfasser die Vorläufigkeit der Regelungen betont. Die jüngsten Änderungen im 
Bereich der erneuerbaren Energien stellen Dr. Cornelia Kermel und Dr. Martin 
Geipel sowie Dr. Reinald Günther in ihren Beiträgen auf den Prüfstand.

Im Beitrag von Kermel/Geipel wird die Belastung von Eigenstrom mit der 
EEG-Umlage nach dem EEG 2014 einer kritischen Bestandsaufnahme unter-
zogen. Die Verfasser wenden sich dabei nicht nur der eigentlichen Belastung der 
Eigenversorger zu, sondern gehen auch den in der Praxis nicht einfachen Fragen 
des Nachweises, der Mitteilungspflichten und der Abrechnung nach. Überzeu-
gend weisen sie nach, dass die Belastung des Eigenstroms mit der EEG-Umlage 
Eigenversorgungsmodelle wirtschaftlich weniger attraktiv gemacht hat.

Dr. Reinald Günther schließlich sieht den Gesetzgeber beim Thema der för-
dernden Direktvermarktung zwar auf dem richtigen Weg, deckt aber zugleich 
Schwachstellen und Defizite im neuen Baustein der Marktintegration auf.

Die Herausgeber danken allen Referenten, Sponsoren und Unterstützern, die 
wesentlichen Anteil am Gelingen der Veranstaltung hatten. Hervorgehoben sei 
der Zuschuss des Profilfelds »Energieforschung und Energietechnologie« der 
Universität Bayreuth, der für die Veröffentlichung der Tagungsbeiträge über-
aus hilfreich gewesen ist.

Bayreuth, im Juli 2015  Jörg Gundel
 Knut Werner Lange

Vorwort
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Energiezivilrecht in der Energiewende

Henning Recknagel

  I. Vertragsfreiheit im Verfassungsrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2
  II. Die normative Lenkung durch Änderungen des Ordnungsrahmens 
   der Energiewirtschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
  III. Energiezivilrecht als Sonderzivilrecht?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
  IV. Energiezivilrecht als Lenkungsinstrument der Energiewendepolitik  . . . . . .   6
  V. Energiezivilrecht als Verbraucherschutzrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8
  VI. Ausblick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Die Themen der diesjährigen Tagung liegen wie die der Tagung 2013 in dem 
zivilrechtlichen Arbeitsfeld der Forschungsstelle. Hatten damals Wettbe-
werb, Regulierung und Verbraucherschutz nach der Energiewende1 im Mit-
telpunkt gestanden, wenden wir uns heute spezielleren Themen zu. In diesem 
Rahmen versuche ich, die Entwicklung des Energiezivilrechts in der Energie-
wende – nicht durch die Energiewende – nachzuzeichnen. Unter Energiewende 
wird ja landläufig die Entwicklung seit 20112 verstanden, wobei die tatsächliche 
Energiewende für den Sektor der öffentlichen Elektrizitäts- und Gaswirtschaft 
seit 1998 mit der Umsetzung der ersten Binnenmarktrichtlinie Elektrizität3 im 
Energiewirtschaftsgesetz 19984 begonnen hat und noch nicht abgeschlossen ist.

Versuche, den Begriff »Energiezivilrecht« zu definieren, stoßen sofort auf die 
für das Energierecht typische Gemengelage von öffentlichem Recht und Zivil-
recht. Diese seit je bestehende Querschnittssituation ist mit dem Hinzutreten 
von Regulierungsrecht noch komplexer geworden. Soweit während unserer Ta-
gung Folgevorträge besondere Schwerpunkte des Zivilvertragsrechts behandeln, 
gehe ich auf sie nicht vertieft ein, sondern ich möchte übergreifende und somit 
generalisierende Entwicklungstendenzen des Energiezivilrechts umreißen.

1 Gundel/Lange (Hrsg.), Die Energiewirtschaft im Instrumentenmix, Tagungsband der 
Vierten Bayreuther Energierechtstage 2013, Tübingen 2013.

2 Zur Entwicklung des Energierechts vgl. die jährlichen Überblicke von Scholtka, NJW 
2012, 2704 ff., NJW 2013, 2724 ff., NJW 2014, 898 ff. und NJW 2015, 912 ff.

3 Richtlinie 96/92 betr. Gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt, ABl. 
EG vom 30.01.1997 Nr. L 27, S. 20. 

4 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) vom 
24.04.1998, BGBl. I S. 730. 
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I. Vertragsfreiheit im Verfassungsrecht

In einem Verfassungsstaat müssen staatliche Eingriffe in Freiheitsrechte und 
damit auch in Vertragsfreiheitsrechte stets verfassungsrechtlich legitimiert sein. 
Daher ist ein kurzer Blick in das Verfassungsrecht geboten.

Das Grundgesetz kennt auf den ersten Blick anders als die Weimarer Reichs-
verfassung5 kein Grundrecht6 der Vertragsfreiheit. Das liegt daran, dass der 
Weimarer Verfassungsartikel 152 bei der Formulierung des Grundgesetzes kein 
Beratungsgegenstand im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rats war7, so-
dass über ein Grundrecht »Vertragsfreiheit« nicht verhandelt worden ist. In An-
knüpfung an die Grundrechtsfähigkeit schon in der Weimarer Verfassung leitet 
das Bundesverfassungsgericht8 die Vertragsfreiheit daher stets als Ausprägung 
des Allgemeinen Freiheitsrechts aus Art. 2 GG9 ab.

Das öffentliche Recht hat der Vertragsfreiheit seit je Schranken gezogen10. 
Insbesondere das öffentliche Interesse oder die Wahrnehmung öffentlicher Auf-
gaben sind hier relevant. Gerade für die öffentliche leitungsgebundene Elektri-
zitäts- und Gasversorgung gilt das in besonderem Maße, weil sie der auch aus 
dem Sozialstaatprinzip entwickelten Daseinsvorsorge11 verpflichtet ist12.

 5 Art. 152 Abs. 1 Weimarer Reichsverfassung lautete: «Im Wirtschaftsverkehr gilt Ver-
tragsfreiheit nach Maßgabe der Gesetze«.

 6 Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reichs, unveränderter Nachdruck der 4. Be-
arbeitung 1933, 1965, Art. 152 Anm. 1.

 7 Bundestag/Bundesarchiv (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat 1948–1949, Bd. 14 Teilband 
2 (bearbeitet von Feldkamp) S. 1974. Anders Art. 151 Absatz 2 Bayerische Verfassung und in-
haltlich ähnlich Art. 38 Abs. 2 Hessische Verfassung.

 8 Ständige Rechtsprechung seit BVerfGE 8, 274, 328 RNr. 212, BVerfGE 95, 267, Rn. 142.
 9 Das führt zu einer Nebenüberlegung: Spricht man mit dem Bundesverfassungsgericht  

(– 1 BvR 705/08 – und – 1 BvR 1731/05 –) Unternehmen der öffentlichen Hand und ge-
mischtwirtschaftlichen Unternehmen, soweit sie bestimmungsgemäß öffentliche Aufga-
ben wahrnehmen und in dieser Funktion von einem angegriffenen Hoheitsakt betroffen 
sind, die Grundrechtsfähigkeit ab, können sich solche Unternehmen auf die Vertragsfrei-
heit als Grundrecht nicht berufen. Das wirft die Frage auf, ob grundrechtslose, also nur ein-
fach-rechtliche Vertragsfreiheiten stärker als grundrechtlich abgesicherte Vertragsfreiheiten 
durch hoheitliche Eingriffe beschränkt werden dürfen.

10 Das öffentliche Recht kann durch Vereinbarungen von Privatpersonen nicht geändert 
werden. So schon im Römischen Recht Papinianus D. 2.14.38: ius publicum privatorum pac-
tis mutari non potest. 

11 Zur Daseinsvorsorge und der Rolle der Kommunen zuletzt Knauff EnWZ 2015,51 ff.
12 Das Bundesverfassungsgericht leitet aus dem Sozialstaatprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG 

in Verbindung mit der Menschenwürde des Art. 1 Abs. 1 GG und der Handlungsfreiheit des 
Art. 2 Abs. 1 GG eine »objektive Wertordnung« ab, aus der sich öffentliche Aufgaben insbe-
sondere im Bereich der Daseinsvorsorge ergeben. Vgl. u.a. BVerfGE 38,258,270f; BVerfGE 
66,248,258 (Verfassungsmäßigkeit des EnWG 1935); BVerfGE 82, 60, 80. Über Art. 19 Abs. 3 
GG gilt diese Wertordnung auch für juristische Personen des Privatrechts. 
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Daher ist der Eingriff des Staates in Grundrechte von Unternehmen, die Auf-
gaben der verfassungsrechtlich verstandenen Daseinsvorsorge13 wahrnehmen, 
grundsätzlich aus einem überwiegenden öffentlichen Interesse gerechtfertigt. 
Aber auch dabei bleibt der Staat an den Wesensgehalt des Freiheitsrechts, der 
keinesfalls entzogen werden darf, gebunden. Solange er als Gesetzgeber diese 
Grenze nicht überschreitet, hat er eine weite Gestaltungs- oder Ermessensfrei-
heit14. Solche hoheitlichen Eingriffe im öffentlichen Interesse in die privatauto-
nome und vertragliche Gestaltung des Privatrechtsverkehrs sind im Übrigen 
strikter an das Übermaßverbot gebunden als die allgemeine Ordnung des Pri-
vatrechts, bei der Aspekte der ausgleichenden und der austeilenden Gerechtig-
keit eine größere Rolle spielen15.

II. Die normative Lenkung durch Änderungen  
des Ordnungsrahmens der Energiewirtschaft

Der Ordnungsrahmen für die leitungsgebundene öffentliche Elektrizitäts- und 
Gasversorgung beruhte bis 1998 ausschließlich auf nationalen Überlegungen. 
Der Bundesgesetzgeber hatte bis dahin den durch das Energiewirtschaftsge-
setz vom 13.12.1935 vorgefundenen Ordnungsrahmen im Kern unberührt ge-
lassen. Auch das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) hatte bei 
seinem Inkrafttreten am 1. Januar 1958 diesen Ordnungsrahmen im Wesent-
lichen durch die Bereichsausnahme in § 103 GWB bestätigt16. Die Aufforde-
rung des Bundestags vom 4. Juli 1957 an die Bundesregierung, den Entwurf ei-
nes neuen Energiewirtschaftsgesetzes »mit größtmöglicher Beschleunigung« 
vorzulegen, blieb über 40 Jahre bis zum 29. April 1998 unerfüllt. An diesem Tag 
trat das EnWG 1935 außer Kraft17, und auch das nur unter dem Umsetzungs-
zwang der Richtlinie 96/92/EG vom 19. Dezember 1996 über gemeinsame Vor-
schriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt.

13 Der Begriff entstammt zwar ursprünglich dem Verwaltungsrecht (Forsthoff 1938 und 
1958), das Bundesverfassungsgericht hat ihn aber auch auf die Verfassungsebene angehoben.

14 Zu den Spielräumen des Gesetzgebers Meßerschmidt, Gesetzgebungsermessen, 2000 
m.w.N. in Fn. 20; Recknagel, Gesetzgeberisches Ermessen, 1975.

15 Badura, Wirtschaftsverfassung und Wirtschaftsverwaltung, 2011, S. 51.
16 Der Bundestag war von einer nur kurzen Vorläufigkeit der Freistellungen der Ener-

gie- und der Wasserwirtschaft ausgegangen (Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Wirt-
schaftspolitik über den Gesetzentwurf, Bericht zu § 103, in: BT-Drs. II/3644 und in: Proto-
koll der Plenarsitzung vom 3. Juli 1957 S. 13225). Die Abgeordneten hatten einen Entschlie-
ßungsantrag angenommen, um den »einstweiligen Charakter« der in § 77 (später § 103 GWB) 
des Gesetzentwurfs gegen Wettbewerbsbeschränkungen getroffenen Regelung zu unterstrei-
chen (Protokoll der Plenarsitzung vom 04.07.1957 S. 13297). 

17 BGBl. I S. 736. 
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Mit dieser Richtlinie begann der systemändernde Einfluss des Gemein-
schaftsrechts auf die Strukturen der Unternehmen der deutschen öffentlichen 
leitungsgebundenen Elektrizitäts- und Gaswirtschaft. Ihr folgten 1998 die 
Richtlinie 98/30/EG für den Erdgasbinnenmarkt, 2003 das zweite und 2009 das 
vorerst letzte dritte Legislativpaket18. Diese Entwicklung ist längst noch nicht 
abgeschlossen, sondern die EU-Kommission verfolgt unverändert ihr Ziel, ei-
nen tatsächlich funktionierenden EU-weiten Binnenmarkt für Energie zu er-
richten19.

Insbesondere das dritte Paket greift unter den Aspekten des Verbraucher-
schutzes stark in das zivilrechtliche Energievertragsrecht der Versorgungsun-
ternehmen und der Kunden ein.

Parallel dazu hat sich auch das Recht der erneuerbaren Energien aus dem ur-
sprünglich rein nationalen Stromeinspeisegesetz 1990 unter dem Einfluss des 
Gemeinschaftsrechts über das EEG 2004, 2009, 2012 bis zum EEG 2014 ent-
wickelt. Seit 2011 überschneiden sich nationale Regelungen aufgrund der soge-
nannten Energiewende 2011 mit den Verpflichtungen des Gemeinschaftsrechts.

III. Energiezivilrecht als Sonderzivilrecht?

Bis zum Inkrafttreten des Energiewirtschaftsgesetzes 1935 hatte es keine zivil-
rechtlichen Sonderregelungen im Verhältnis der Versorgungsunternehmen zu 
den Kunden gegeben, sondern es hatte allein das BGB gegolten. Erst mit § 6 
EnWG 1935 begann die Entwicklung eines Sonderzivilrechts für die öffentliche 
Elektrizitäts- und Gaswirtschaft außerhalb des BGB. Versorgte ein Energie-
versorgungsunternehmen ein bestimmtes Gebiet, so war es nun nach § 6 Abs. 1 
EnWG 1935 verpflichtet, allgemeine Bedingungen und allgemeine Tarifpreise 
öffentlich bekannt zu geben und zu diesen Bedingungen und Tarifpreisen jeder-
mann an sein Versorgungsnetz anzuschließen und zu versorgen. Mehr konnte 
ein Kunde nicht verlangen; es bestand kein klagbarer Anspruch auf Anschluss 
und Versorgung zu Bedingungen und Preisen, die für den Abnehmer günstiger 
waren als die allgemeinen Bedingungen und die allgemeinen Tarifpreise20. Bei 
diesen »Sonderabnehmerverträgen«21 galt ausdrücklich der Grundsatz der Ver-
tragsfreiheit fort, soweit er nicht durch abweichende Anordnungen des Wirt-
schaftsministers eingeschränkt wurde (§ 11 Abs. 2 der 5. DVO).

18 Im einzelnen Lecheler/Recknagel, Abschnitt M. Energierecht in: Dauses (Hrsg.), 
Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, Stand 2015. 

19 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen und die europäische Investi-
tionsbank COM (2015) 80 final.

20 § 11 Abs. 1 der inzwischen aufgehobenen 5. DVO zum EnWG 1935. 
21 Wörtliche Definition in § 11 Abs. 2 der 5. DVO.

Henning Recknagel
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Deutliche Beschränkungen der durch § 6 EnWG 1935 unberührt gebliebenen 
Vertragsinhaltsfreiheiten enthielten die Allgemeinen Versorgungsbedingungen 
(AVB) vom 27. Januar 1942, die zwingendes materielles Vertragsrecht schufen. 
Das war der Rechtszustand bis zum 1. April 1980.

An diesem Tag traten unter dem Einfluss der Normierung des Rechts der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in vier Rechtsverordnungen die Allgemei-
nen Versorgungsbedingungen für Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser 
in Kraft. Die Allgemeinen Versorgungsbedingungen für Elektrizität und Gas 
sind zwischenzeitlich im Zuge der Entflechtung der Versorgungsunternehmen 
durch die Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV), die Gasgrundver-
sorgungsverordnung (GasGVV), die Niederspannungsanschlussverordnung 
(NAV), die Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) und weitere Verord-
nungen abgelöst worden22.

Diese in kurzen Zügen geschilderte Entwicklung zeigt, dass sich zwingendes 
staatlich gesetztes Vertragsrecht der Energieversorgungsunternehmen und der 
Versorgungskunden bzw. der Netzanschlussnehmer und Anschlussnutzer ste-
tig in Regelungstiefe und -breite kräftig weiter entwickelt und die ursprünglich 
bestehende »normale« Vertragsfreiheit23 deutlich eingeengt und beschränkt hat. 
Aus gegenwärtiger Sicht ist diese Entwicklung ungebrochen.

Die öffentliche leitungsgebundene Versorgungswirtschaft ist es zwar seit 
bald 80 Jahren gewohnt, dass der Staat in die Vertragsfreiheiten der Unterneh-
men eingreift, doch ist die Eingriffsdichte permanent erhöht worden. Das Ener-
gievertragsrecht hat sich damit zunehmend, nicht zuletzt unter dem Einfluss 
der bisherigen drei Binnenmarktpakete, zu einem Sondervertragszivilrecht ent-
wickelt, das sich vom Kaufrecht24 als seinem Grundtypus sehr weit entfernt hat.

Diese vor allem durch das Gemeinschaftsrecht25 ausgelösten und national 
durch die sogenannte Energiewende 2011 beschleunigten und längst noch nicht 
abgeschlossenen Fortentwicklungen zu immer höheren Spezialisierungsgra-
den, verbunden mit den überaus zahlreichen Eingriffen des Verordnungsge-
bers, dürften Erwägungen als rein akademisch theoretisch erscheinen lassen, 
das Energiezivilrecht einmal in das BGB zu integrieren. Das Zivilvertragsrecht 
der leitungsgebundenen Energieversorgung für Elektrizität und Gas hat sich so 

22 Für die Versorgung mit Fernwärme und mit Wasser gelten weiterhin die Verordnun-
gen vom 01.04.1980. 

23 Zum Vertrag als Instrument der Freiheit Paul Kirchhof FAZ vom 24.12.2014, S. 7.
24 Die Veräußerung von Elektrizität behandelt die deutsche Rechtsprechung ebenso wie 

das Energiegemeinschaftsrecht als Kauf; so unterscheidet Art. 2 Nummer 35 der Richtlinie 
2009/72/EG vom 13.07.2009 zwischen den Funktionen »Lieferung« und »Kauf« von Elektri-
zität. Für Gas als Sache war das stets unstreitig.

25 Abweichend von der vorstehenden Regelung in der EltRL schließt der Vorschlag 
der EU-Kommission für eine Verordnung über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht 
(KOM) endg. 2011/635 vom 11.10.2011 Strom und Gas vom Warenbegriff aus (Art. 2 Buch-
stabe (h), i]) und behandelt sie als Dienstleistung.
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differenziert entwickelt, dass eine Implementierung in das BGB ausscheidet. 
Allein schon der hohe Regulierungsgrad steht in so deutlichem Gegensatz zu 
der nach wie vor im BGB angelegten Vertragsfreiheit, dass dogmatische  Brüche 
und Widersprüche der Regelfall sein würden. Das gilt insbesondere unter dem 
Aspekt, dass in Verträge permanent durch Rechtsverordnungen eingegriffen 
wird und ständig eingegriffen werden kann. Man stelle sich vor, wie umfang-
reich ein solcher Untertitel 4 (neu) oder 3a, jedenfalls hinter § 479 BGB ausfal-
len würde. Die Entwicklung dürfte vielmehr weiter dahin gehen, dass sich das 
zivile Energierecht der leitungsgebundenen Strom- und Gasversorgung immer 
stärker zu einem Spezialrecht verändert und vom allgemeinen Vertragsrecht ab-
löst. Übrig bleiben werden die allgemeinen Vorschriften des BGB wie dessen 
§§ 307 ff und § 315.

Eine andere Frage ist, ob sich angesichts dieser Entwicklungen die Schaf-
fung eines Energiegesetzbuchs empfiehlt, mit dem man dem »Verludern«26 des 
gesamten Energierechts entgegentreten könnte. Denn gegenwärtig fehlt dem 
Energiezivilrecht jede geschlossene Systematik und Dogmatik. Aber eine solche 
Diskussion würde sinnvoll erst zu eröffnen sein, wenn der gegenwärtige Evolu-
tionsprozess abgeschlossen oder einigermaßen zur Ruhe gekommen wäre.

IV. Energiezivilrecht als Lenkungsinstrument  
der Energiewendepolitik

Das Energiezivilrecht dient neben dem Regulierungsrecht bewusst als Len-
kungsinstrument der Energiewendepolitik. Das zeigt sich beispielhaft durch die 
Änderungen des EnWG 2011 und des EEG 2012. So wurde 2011 in § 1 EnWG 
der Zweck des Gesetzes um die dynamische Klausel erweitert, dass die lei-
tungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas »zu-
nehmend auf erneuerbaren Energien« beruht. Noch deutlicher wird die Steue-
rungsfunktion eines Gesetzes bei Vergleichen des EEG 2014 mit seinen Vorläu-
ferfassungen seit dem Stromeinspeisungsgesetz.

Wir haben es seit 1998 und besonders seit 2011 mit einem hastigen Gesetz-
geber zu tun. Vom 1. Januar 2011 bis zum 7. Februar 2015 ist allein das EnWG 
13-mal, inklusive der Veränderung von Verordnungen 15-mal, geändert wor-
den27.

26 So Danner, Mitherausgeber des Danner/Theobald, Energierecht, mündlich zum Ver-
fasser.

27 Mit dem EEG 2014 sieht es bisher besser aus, wenngleich das Gesetz bereits einen Tag 
nach seinem Inkrafttreten schon wieder geändert werden musste, weil in der Eile des Novel-
lierens eine Lobbygruppe übersehen worden war.
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Die hoheitliche Lenkung durch Eingriffe in die Vertragsfreiheit28 erfasst alle 
Formen der Vertragsfreiheit, nämlich die drei Freiheiten des Abschlusses, der 
Parteienwahl und des Vertragsinhalts.

Die Vertragsabschlussfreiheit wurde durch die Neueinführung von Kontra-
hierungszwängen weiter eingegrenzt. Der für ein Monopolunternehmen aus-
reichende einheitliche Anschluss- und Benutzungszwang des § 6 Abs. 1 EnWG 
1935 war wegen der nach 1998 geforderten Entflechtung der Versorgungsauf-
gaben in Netzbetrieb und Vertrieb aufzuteilen. Haushaltskunden haben seit-
her den gesetzlichen Anspruch auf Versorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 1 EnWG. 
Netz an schluss zwänge sind nunmehr in den §§ 17–19a EnWG29 und Netzzu-
gangsverpflichtungen in den §§ 20–28a EnWG30 subtil geregelt. Alle diese Kon-
trahierungszwänge binden stets nur die Versorgungsunternehmen, nicht aber 
– was häufig übersehen wird – die Kunden.

Das EEG 2014 geht noch einen Schritt weiter als das EnWG und schafft 
die Vertragsabschlussfreiheit völlig ab, indem es in § 7 Abs. 1 ein gesetzliches 
Schuldverhältnis anordnet und den Netzbetreibern verbietet, die Erfüllung ih-
rer Pflichten nach dem EEG vom Abschluss eines Vertrages abhängig zu ma-
chen31. Darüber hinaus wird die Verfügungsfreiheit der Netzbetreiber über den 
Einsatz ihrer Netze abgeschafft, weil Strom aus erneuerbaren Energien vierfach 
durch Vorrangregelungen privilegiert ist. Die Netzbetreiber haben EEG-Anla-
gen unverzüglich vorrangig an das Netz anzuschließen (§ 8 Abs. 1 Satz 1, 1. HS 
EEG 2014), den Strom aus erneuerbaren Energien grundsätzlich unverzüg-
lich vorrangig physikalisch abzunehmen, zu übertragen und zu verteilen (§ 11 
Abs. 1 Satz 1 EEG 2014).

Auch die Vertragsinhaltsfreiheit ist weitgehend abgeschafft. Rechtsverord-
nungen, die aufgrund der Ermächtigungen im EnWG erlassen worden sind oder 
werden, setzen grundsätzlich zwingendes Bundesrecht32. Bei den Eingriffen in 
die Vertragsinhaltsfreiheiten ist das EEG 2014 als Lenkungsgesetz radikaler als 
das EnWG. Denn es enthält in § 7 Abs. 2 ein grundsätzliches gesetzliches Ab-
weichungsverbot von den Bestimmungen des Gesetzes zulasten des Anlagen-
betreibers oder des Netzbetreibers. Radikaler ist diese Regelung insofern, als 
sie nicht das flexiblere Instrument der Ermächtigung zum Erlass einer Rechts-
verordnung verwendet, die der Exekutive flexiblere Ausführungen gesetzlicher 
Vorgaben im Rahmen des Art. 80 GG gestatten würde.

28 Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf zivilenergierechtliche Normen und 
lassen regulatorische und kartellrechtliche Regelungen unbehandelt. 

29 Grundnorm ist die Allgemeine Anschlusspflicht (§ 18 EnWG). 
30 Grundnorm ist der Zugangsanspruch zu den Energieversorgungsnetzen (§ 20 EnWG). 
31 Dazu Salje, EEG 2014, 2015, § 7 Rn. 1–26. 
32 StromGVV/GasGVV und Netzanschlussverordnungen bedienen sich über weite Stre-

cken einer erstaunlichen Befehls-und Kommandotonsprache. Insbesondere ein Versorgungs-
unternehmen »hat zu tun« bzw. »ist verpflichtet«, aber auch der Kunde »hat zu tun«.
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Der breite Einsatz dieser Instrumente hat bisher nicht immer unbedingt zu 
Qualität, nachweisbar aber zur Quantität an Normen geführt. So brauchte der 
Gesetzgeber 1935 zur Regelung der Anschluss- und Versorgungspflicht nur ei-
nen § 6 mit fünf Absätzen. Das EnWG 2014 benötigt für die umfassende Regu-
lierung des Netzbetriebs in seinem Teil 3 insgesamt 35 Paragraphen und in Teil 4 
sieben Paragraphen allein für die Energielieferung an Letztverbraucher.

Hinzu kommen die Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen. 
Das EnWG mit Stand März 2015 verwendet 120 mal den Begriff Rechtsverord-
nung, 25 mal das Wort Verordnungsermächtigung und 16 mal das Wort Verord-
nung (i.S.d. Art. 80 GG). Es kann hier nicht untersucht werden, welche dieser 
Ermächtigungen auf der Umsetzung von Gemeinschaftsrecht oder auf natio-
nalen Entscheidungen beruhen, das Ergebnis ist jedenfalls, dass die Exekutive 
in einem bisher nie da gewesenen Umfang in die Vertragsgestaltung der Versor-
gungsunternehmen eingreifen kann bzw. könnte.

Auch an dieser Stelle ist das EEG 2014 als Lenkungsgesetz in seiner Ein-
griffstiefe deutlich dirigistischer und rigider als das EnWG, wenn es 68-mal das 
Wort Rechtsverordnung, 119-mal das Wort Verordnung und 16-mal Verord-
nungsermächtigung verwendet, insgesamt also 203 Eingriffe der Exekutive ge-
stattet und damit trotz seines viel engeren Regelungsgegenstands das EnWG 
noch um 42 Ermächtigungen übertrifft.

Auf Rechtsprechung und Entscheidungen der Kartell/Regulierungsbehör-
den möchte ich nicht näher eingehen, da sich deren Einwirkungen auf die Ver-
tragsfreiheit aus anderen, auf Art. 20 GG beruhenden rechtsstaatlichen Prin-
zipien ergeben. Judikative und Exekutive handeln in einem bereits gezogenen 
gesetzlichen Rahmen, bei dem es meistens um nachgehende Kontrolle bereits 
ausgeübten vertraglichen Verhaltens oder um Festlegungen durch Verwaltungs-
akte geht.

V. Energiezivilrecht als Verbraucherschutzrecht

Das gegenwärtige Verbraucherschutzrecht im EnWG beruht insbesondere auf 
der Umsetzung von Forderungen der Richtlinie 2009/72/EG und der Richtli-
nie 2009/73/EG sowie ergänzend auf Regelungen des allgemeinen Verbraucher-
schutzrechts der Gemeinschaft. Dieses spezifische Energieverbraucherschutz-
recht wurde in Erfüllung genereller gemeinschaftsrechtlicher Verpflichtungen 
in der EnWG-Novelle 2011 gestärkt33. Die jeweiligen Art. 3 der EltRichtlinie/
Gasrichtlinie legen in »für Richtlinien ungewöhnlicher Detailfreude«34 zahl-
reiche Verbraucherrechte fest, die zu einer entsprechenden Aufblähung in den 

33 Im einzelnen Lange, Verbraucherschutz im neuen EnWG, RdE 2012, 41–47. 
34 Kühne, KSzW 2011, 2119, 225.
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nationalen Regelungen in den §§ 36–42 EnWG führte. Art. 3 Abs. 1 der bei-
den Richtlinien erwähnt zwar formal noch die Beachtung des Subsidiaritäts-
prinzips, enthält aber in den Abs. 2–16 derart detaillierte Regelungen, dass das 
Subsidiaritätsprinzip faktisch aufgehoben ist. Hierbei sind die Eingriffe in die 
Vertragsfreiheit gegenüber Haushaltskunden35 unter dem Gedanken des Ver-
braucherschutzes naturgemäß weiter gefasst als Eingriffe in Verträge mit ande-
ren endverbrauchenden Privatkunden36.

Wie das Gemeinschaftsrecht in zivilrechtliche Freiheiten im Verbraucher-
schutzrecht eingreifen kann, ist gegenwärtig besonders deutlich an dem Wan-
del der Rechtsprechung zum Recht der Preis ände rungs klau seln37 zu erkennen.

1. Gravierend in die Freiheit der Gestaltung von Preis ände rungs klau seln in 
Sonderkundenverträgen mit Verbrauchern griff der EuGH in seinem Urteil 
vom 21. März 201338 ein. Er befand, dass solche Klauseln von vornherein über 
Anlass, Voraussetzungen und Umfang einer Preisänderung informieren müs-
sen. Klauseln, die gesetzliche Regelungen inhaltsgleich übernahmen (damals § 4 
AVBGasV) unterwarf der EuGH der Missbrauchskontrolle nach der Richtlinie 
93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen39 in Ver-
bindung mit der Richtlinie 2003/55/EG (Erdgasbinnenmarktrichtlinie). Dieser 
Prüfung hielt die Übernahme der gesetzlichen Regelung in § 4 AVBGasV nicht 
stand, weil sie als Allgemeine Geschäftsbedingung nicht den Anforderungen an 
Treu und Glauben, Ausgewogenheit und Transparenz genügte. Danach müs-
sen in Preisanpassungsklauseln Anlass und Modus der Änderung so transpa-
rent dargestellt werden, dass der Kunde etwaige Änderungen der Entgelte an-
hand klarer und verständlicher Kriterien erkennen kann. Der BGH schloss sich 
dieser Rechtsprechung erstmals mit Urteil vom 31. Juli 201340 an und gab seine 
bisherige Rechtsprechung zur Zulässigkeit von den Vorgaben der GVV entspre-
chenden Preisanpassungsklauseln in Sonderverträgen (Indizwirkung der ge-
setzlichen Regelung, wie in § 310 Abs. 2 BGB ursprünglich angelegt) auf41. Er 
stellte gleichzeitig jedoch im Hinblick auf die Rückforderung klar, dass End-

35 Art. 2 Ziffer 10 EltRichtlinie/Art. 25 Gasrichtlinie. 
36 In einer Mischform hat der Bundesgesetzgeber von der Möglichkeit, bei der Elektrizi-

tätsversorgung Kleinunternehmen den Haushaltskunden gleichzustellen (Art. 3 Abs. 3 Satz 1 
EltRL), in § 3 Nummer 22 EnWG auf besondere Weise insoweit Gebrauch gemacht, als er den 
Haushaltskundenbegriff der Richtlinie zweifach erweitert hat, ohne die gemeinschaftsrecht-
lichen Begriffe des Nichthaushaltskunde (Art. 2 Nummer 11 EltRL) oder des Kleinunterneh-
mens (Art. 3 Abs. 3 Satz 1, 2. HS EltRL) zu verwenden. Ein Musterbeispiel an transparenter 
Umsetzung des Gemeinschaftsrechts ist das nicht.

37 Zur Rechtsprechung des BGH zu Preis ände rungs klau seln in Gaslieferverträgen Pods-
zun, Wirtschaftsordnung durch Zivilgerichte, 2014, S. 428–510, insbesondere S. 463 ff.

38 Rs. C-92/11 (noch zu § 4 AVBGasV). 
39 ABl. L 95, S. 29.
40 Az. VIII ZR 162/09.
41 Zu Preisanpassungsklauseln im unternehmerischen Verkehr Lange, RdE 2015, S. 105–

110. 
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kunden die Unwirksamkeit derjenigen Preiserhöhungen nicht geltend machen 
können, wenn sie sie nicht innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach Zu-
gang der jeweiligen Jahresabrechnung beanstandet haben, in der die Preiserhö-
hung erstmals berücksichtigt worden ist. 

2. Das Urteil des EuGH vom 23. Oktober 201442 zu Preis ände rungs klau seln 
in Grundversorgungsverträgen griff hingegen nicht unmittelbar in die Ver-
tragsfreiheit der Versorgungsunternehmen ein, denn die für unwirksam erklär-
ten §§ 5 Abs. 2 und 3 StromGVV/GasGVV waren als Rechtsverordnung zwin-
gendes Bundesrecht. Die Wirkungen des Urteils hatte der Verordnungsgeber 
zu beheben, nicht aber die Versorgungsunternehmen. Der EuGH erklärte das 
einseitige Preisanpassungsrecht in Grundversorgungsverträgen für unverein-
bar mit den Vorgaben der Richtlinien 2003/54/EG und 2003/55/EG. Bislang 
war der Grundversorger berechtigt gewesen, einseitig Preisänderungen vorzu-
nehmen, ohne die Kunden in der Grundversorgung darüber vorab detailliert 
informieren zu müssen. Die Kunden waren bei einer Preisänderung lediglich 
vorab zu benachrichtigen. Der EuGH verlangte, dass der Verbraucher rechtzei-
tig vor Inkrafttreten einer Preisänderung über deren Anlass, Voraussetzungen 
und Umfang informiert werden müsse. Dem ist der Verordnungsgeber durch 
die Erweiterung der §§ 5 Abs. 2 StromGVV/GasGVV nachgekommen, indem 
er nun vorschreibt43, dass bei Änderungen der Allgemeinen Preise und der er-
gänzenden Bedingungen Umfang, Anlass und Voraussetzungen der Änderung 
in übersichtlicher Form anzugeben sind. Ob sie den jetzigen europarechtlichen 
Anforderungen genügen, ist noch nicht geklärt, zumal das Verbraucherschutz-
recht in den Richtlinien von 2009 weiter gestärkt wurde und der EuGH betont, 
dass die Mitgliedstaaten in Bezug auf die Transparenz der allgemeinen Vertrags-
bedingungen einen hohen Verbraucherschutz gewährleisten müssen.

VI. Ausblick

Wie geht es weiter? Der Druck der EU-Kommission auf das nationale Energie-
recht und dessen Rechtsetzung wird unverändert bleiben. So hat die Kommis-
sion beispielsweise unlängst in ihrer Mitteilung vom 25. Februar 2015 zur Rah-
menstrategie für eine krisenfeste Energieunion mit einer zukunftsorientierten 
Klimaschutzstrategie44 auch neu gestaltete Rahmenbedingungen für die Ver-

42 Rs. C-359/11 und C-400/11. Die beiden Vorlageverfahren des BGH (VIII ZR 71/10 und 
VIII ZR 211/10) waren nach der Terminvorschau des Senats bis Ende Mai 2015 noch nicht 
wieder terminiert. 

43 Verordnung zur transparenten Ausweisung staatlich gesetzter oder regulierter Preisbe-
standteile in der Strom- und Gasgrundversorgung vom 22.10.2014, BGBl. I vom 29.10.2014, 
S. 1631.

44 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 
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braucher gefordert. Dazu sei erforderlich, die derzeitigen nationalen Regulie-
rungsrahmen weiter anzupassen, da weitaus die meisten europäischen Haus-
halte noch immer zu passiv seien. Zur Stärkung der Verbraucher müssten die 
Mitgliedstaaten und ihre Behörden die bestehenden europäischen Vorschrif-
ten, auch im Bereich des Verbraucherschutzes, vollständig einhalten und durch-
setzen. Die Kommission wird weiterhin auf eine größere Standardisierung 
drängen45. 

Nimmt man auf nationaler Ebene die Fortführung der Umstellung auf er-
neuerbare Energien und zum Energieeinsparen auch im Endverbraucherbereich 
hinzu, wird hier ebenfalls kein Stillstand eintreten. Insgesamt werden noch vor-
handene Restspielräume bei der Formulierung von Energieversorgungsver-
hältnissen weiter begrenzt werden. Allein die Ausübung der noch nicht ausge-
schöpften Rechtsverordnungsermächtigungen im EnWG, im EEG und sonsti-
gen Energiegesetzen wird das Energiezivilvertragsrecht zu einem Scheindasein 
degradieren. 

Die Absichten der EU-Kommission, das Regulierungsregime noch weiter 
auszudehnen, sind bei einer Realisierung zwangsläufig mit dem steten Verlust 
von zivilrechtlicher Vertragsfreiheit verbunden und gehen mit einer Hinwen-
dung zu einer hoheitlichen Energieversorgung einher, wie sie bisher in Deutsch-
land nie bestanden hat. Der Trend zur gemeinschaftsrechtlichen oder staatlich 
gelenkten, durchregulierten Energieversorgung ist besorgniserregend und un-
verkennbar. Es bleibt die Hoffnung, dass eine solche Entwicklung die seit 1998 
zu beobachtende »Verluderung«46 des gegenwärtigen Energierechts beenden 
und eine neue Systematik entstehen lässt – und sei es auch nur nach einem sehr 
komplizierten und langfristigen Prozess.

Wirtschafts- und Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen und die europäische Investi-
tionsbank COM (2015) 80 final vom 25.02.2015.

45 Mitteilung S. 13.
46 Siehe oben Fn. 26. 
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I. Einleitung

Versorgungssicherheit ist, wie die Wirtschaftlichkeit und die Umweltverträg-
lichkeit der Energieversorgung, eines der zentralen energiepolitischen Ziele in 
Deutschland. Dementsprechend hat der Gesetzgeber eine möglichst sichere, 
aber auch preisgünstige leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit 
Elektrizität als einen wesentlichen Zweck des Energiewirtschaftsgesetzes1 for-
muliert.

Eine sichere Stromversorgung ist heute in jeder Hinsicht eine existenzielle 
Voraussetzung unseres Lebens. Versorgungsstörungen im Strombereich beein-
trächtigen nicht nur den hohen Standard unserer privaten Lebensführung, son-
dern gefährden auch den hoch entwickelten Industriestandort Deutschland.

Ein Gradmesser für die Zuverlässigkeit der Stromversorgung ist die durch-
schnittliche Nichtverfügbarkeit von Strom, also der Zeitraum eines Jahres, wäh-
rend der ein Letztverbraucher von Strom durchschnittlich nicht mit Elektrizität 
versorgt wird. Eine anerkannte und daher auch vom Bundeswirtschaftsministe-
rium und der Bundesnetzagentur verwendete Kenngröße für die durchschnitt-
liche Nichtverfügbarkeit von Strom ist der sogenannte SAIDI (System Average 
Interruption Duration Index). Danach betrug die durchschnittliche Nichtver-
fügbarkeit von Strom in Deutschland im Jahr 2013 je Letztverbraucher 15,32 
Minuten.2

Auch wenn dieser Wert im Vergleich mit den Vorjahren3 und anderen, ins-
besondere auch europäischen Ländern ein außergewöhnlich hohes Zuverlässig-
keitsniveau widerspiegelt, verliert das Thema der Haftung von Energieversor-
gungsunternehmen bei einer Störung der Stromversorgung in keiner Weise an 
Bedeutung.

So gibt es doch keinerlei Garantie für einen in Zukunft guten SAIDI-Wert 
und damit eine hohe Versorgungssicherheit in Deutschland. Vielmehr ist das 
Gegenteil zu befürchten, wenn man sich die steigende Anzahl von Eingriffen 
in den Betrieb der Stromnetze vor Augen führt, die nicht zuletzt durch den zu-
nehmenden Ausbau und Einsatz erneuerbarer Energien erforderlich werden.4

1 § 1 des Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – 
EnWG) vom 07.07.2005 (BGBl. I S. 1970, ber. S. 3621), zuletzt geändert durch Art. 6 Gesetz 
zur grundlegenden Reform des Erneuerbare Energien Gesetz und zur Änderung weiterer Be-
stimmungen des Energiewirtschaftsrechts vom 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066).

2 Monitoringbericht 2014 der Bundesnetzagentur vom 14. November 2014, S. 56 f., ab-
rufbar im Internet unter: http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/
Allgemeines/Bundesnetzagentur/Publikationen/Berichte/2014/Monitoringbericht_2014_
BF.pdf?__blob=publicationFile&v=4.

3 Noch im Jahr 2006 lag die Nichtverfügbarkeit bei durchschnittlich 21,53 Minuten je 
Letztverbraucher, vgl. Fn. 2.

4 Vgl. zu den sogenannten Redispatch-Maßnahmen der deutschen Übertragungsnetzbe-
treiber: https://www.netztransparenz.de/de/Redispatch.htm

Maximilian Emanuel Elspas
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Aber selbst wenn das aktuelle Niveau der Versorgungssicherheit gehal-
ten werden könnte, ist zu berücksichtigen, dass es sich beim SAIDI um einen 
Durchschnittswert handelt und insbesondere im Industriebereich eine Unter-
brechung der Stromversorgung von nur wenigen Sekunden oder bereits Fre-
quenz- und Spannungsschwankungen zu erheblichen Schäden führen können.

Schließlich ist rechtspolitisch zur Aufrechterhaltung der relativ hohen Ver-
sorgungssicherheit ein funktionierendes Haftungsregime als Sanktionsmaß-
nahme unabdingbar.

II. Begriff der Versorgungsstörung

Beschäftigt man sich mit der Frage der Haftung bei Versorgungsstörungen im 
Strombereich, so ist zunächst der Begriff der Versorgungsstörung in den Blick 
zu nehmen, um die denkbaren Sachverhaltskonstellationen zu ermitteln.

1. Begriffsbestimmung in § 52 EnWG

Da der eingangs erwähnte SAIDI-Wert von der Bundesnetzagentur aus den 
von den Elektrizitätsnetzbetreibern gemäß § 52 EnWG an die Bundesnetzagen-
tur gemeldeten Versorgungsstörungen ermittelt wird, könnte man zunächst 
darüber nachdenken, auf den in dieser Norm verwendeten Begriff der Ver-
sorgungsstörung abzustellen. Bei näherer Betrachtung der Regelung des § 52 
EnWG muss man jedoch feststellen, dass diese für die Klärung von Haftungs-
fragen keine vollständig geeignete Begriffsbestimmung enthält. Dies folgt ins-
besondere daraus, dass sich die Regelung des § 52 EnWG, entgegen ihrer Über-
schrift »Meldepflichten bei Versorgungsstörungen«, nur auf Versorgungsunter-
brechungen bezieht.

Andere Versorgungsstörungen, wie zum Beispiel Frequenz- oder Span-
nungsschwankungen im Stromnetz, werden durch das Berichtswesen hinge-
gen überhaupt nicht erfasst. Aber auch bei den erfassten Versorgungsunterbre-
chungen sind, nachdem die Bundesnetzagentur von einer ihr zustehenden Fest-
legungskompetenz Gebrauch gemacht hat,5 nur ungeplante Unterbrechungen 
relevant, die länger als 3 Minuten dauern und die auf atmosphärischen Einwir-
kungen, Einwirkungen Dritter, der Zuständigkeit des Netzbetreibers, Rück-
wirkungsstörungen aus anderen Netzen oder höherer Gewalt beruhen.

5 Vgl. die Allgemeinverfügung nach § 52 Satz 5 EnWG vom 22.02.2006, Az. 605/8135, ab-
rufbar unter: http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Un-
ternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Stromnetze/stromnetze-node.html.

Haftung von Energieversorgungsunternehmen
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